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Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Vollzug des Meldegesetzes sowie der Rechtsverordnungen zum Meldegesetz in Baden-WürttembergZweck der Datenverarbeitung

BMG § 3

BW AGBMG

DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. e)

LDSG § 4

MVO

Rechtsgrundlage

für die Erhebung von Abfallgebühren erforderlichen abgabenrechtlichen Daten, Identifikationsnummer

sind 30 Tage nach dem Wegzug und der Auswertung der Rückmeldung oder nach dem Tod des Einwohners zu löschen

Religionszugehörigkeit, Familienstand, Daten über Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft, sowie deren
Beendigung, Identifikationsnummern, Daten des Ehegatten oder Lebenspartners. Daten minderjähriger Kinder die ihre alleinige
Wohnung oder ihre Hauptwohnung im Zuständigkeitsbereich derselben Meldebehörde haben.

1 Kalenderjahr nach dem Versterben oder Wegzug des Einwohners.

Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum, letzter Tag der Gültigkeitsdauer und Seriennummer des Personalausweises,
vorläufigen Personalausweises oder Ersatz-Personalausweises, des anerkannten Passes oder Passersatzpapiers,
Ausstellungsbehörde, letzter Tag der Gültigkeitsdauer und Seriennummer der eID-Karte sowie Sperrkennwort und Sperrsumme
des Personalausweises und der eID-Karte.

5 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des Ausweisdokuments

Familienname, frühere Namen, Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, Doktorgrad, Ordensname,
Künstlername, Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat, Geschlecht, gesetzlichen Vertreter
(Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Sterbedatum sowie Auskunftssperren nach § 51
und bedingte Sperrvermerke nach § 52, derzeitige Staatsangehörigkeiten,

nach 5 Jahren Archivierung für 50 Jahre

Daten zur Beantwortung von Aufenthaltsanfragen anderer Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen, wenn der Einwohner die
Wohnung aufgegeben hat und der Meldebehörde eine neue Wohnung nicht bekannt ist, das Ersuchen um Datenübermittlung
mit dem Datum der Anfrage und der Angabe der anfragenden Stelle für die Dauer von bis zu zwei Jahren, für die Prüfung, ob
die von der meldepflichtigen Person gemachten Angaben richtig sind, und zur Gewährleistung der Auskunftsrechte in § 19
Absatz 1 Satz 3 und § 50 Absatz 4 den Namen und die Anschrift des Eigentümers der Wohnung und, wenn dieser nicht selbst
Wohnungsgeber ist, den Namen des Eigentümers der Wohnung sowie den Namen und die Anschrift des Wohnungsgebers, im
Spannungs- oder Verteidigungsfall für die Wehrerfassung die Tatsache, dass ein Einwohner bereits vor der Erfassung seines
Jahrganges erfasst worden ist.

30 Tage nach Auswertung, Wegzug oder dem Tod des Einwohners

Regelfristen für die Löschung

Sie sind gesetzlich zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet (siehe Rechtgrundlage).Erfordernis

Wenn Sie Ihrer Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht nachkommen, besteht die Möglichkeit von
Sanktionen durch die verantwortliche Stelle.

Folgen der Nichtbereitstellung

Bürgerbüro

Komm.ONE als Auftragsdatenverarbeiter

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten

Wenn Sie in eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie
die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Recht auf Widerruf
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Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Sie haben das
Recht, von uns Kopien Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt,
bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für
die Sie sich ausgeben. Bitte beachten Sie, dass Ihr Auskunftsrecht unter bestimmten Umständen gemäß den gesetzlichen
Vorschriften (insbesondere § 9 LDSG) jedoch eingeschränkt sein kann.

Recht auf Auskunft

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, das heißt Sie können von uns unverzüglich die Berichtigung Ihrer unrichtigen
personenbezogenen Daten verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Recht auf Berichtigung

Sie haben unter gewissen Voraussetzungen das Recht von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.Recht auf Löschung

Sie haben unter gewissen Voraussetzungen das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil die Verarbeitung Teil unserer öffentlichen Aufgaben ist, oder wenn
wir Ihre Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen.
Zwingende Gründe können diesem Recht jedoch entgegenstehen.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

Dieses Recht steht Ihnen nur bezüglich solcher personenbezogener Daten zu, welche Sie uns selbst bereitgestellt haben. Sie
haben das Recht, von uns zu verlangen, dass diese personenbezogenen Daten von uns direkt an einen anderen
Verantwortlichen oder an eine andere Organisation übermittelt werden. Alternativ haben Sie das Recht, von uns zu verlangen,
dass wir Ihnen selbst die Daten in einem maschinenlesbaren Format bereitstellen. Dies gilt jedoch nur, wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung oder aufgrund eines Vertrages bzw. im Rahmen von
Vertragsverhandlungen verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet
haben, haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Diese wäre in Baden-Württemberg:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10 29 32                              
70025 Stuttgart                              
oder:                              
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart                              
Telefon: 07 11/61 55 41-0                              
Telefax: 07 11/61 55 41-15                              
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de                              
Homepage: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
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